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Zusammenfassung

Arbeit im Homeoffice verspricht, berufliche und familiale Pflichten besser 
vereinbaren zu können. Die rechtspolitische Debatte um einen Rechtsanspruch 
auf Homeoffice wurde von der gegenwärtigen pandemiebedingten Ausnahme-
situation nahezu überholt. Für viele Dienststellen und Unternehmen ist die 
Weiterarbeit der Beschäftigten im Homeoffice unverzichtbar. Trotz aller Chan-
cen zeigen Untersuchungen, dass Homeoffice oft misslingt und als Flexibilisie-
rungsstrategie auf vier Dilemmata trifft: (1) Anordnung vs. Freiwilligkeit; 
(2) Kontrolle der Arbeitsleistung vs. Privatheit, (3) reine Output-Orientierung 
vs. betriebliche Sozialintegration und (4) Arbeitsunterstützung vs. bloßes Zuge-
ständnis. Unter Verweis auf empirische Untersuchungen wird aufgezeigt, unter 
welchen tatsächlichen Bedingungen sich welche Dilemmata verwirklichen bzw. 
wie diese verhindert oder positiv gewendet werden können. Im Anschluss wer-
den der rechtliche Hintergrund umrissen und bestehende Regulierungslücken 
aufgezeigt. Der Beitrag schließt mit konkreten Vorschlägen für den weiteren 
empirischen Forschungs- und regulatorischen Handlungsbedarf.

Abstract: Homeoffice As Solution For Reconciling Work And Family Life?  
Sociological And Jurisprudential Perspectives

Home-based telework promises to reconcile work and family duties better 
than less flexible work arrangements. However, implementing home-based tele-
work faces four dilemmas that have to be solved in one or the other direction: 
(1) unsolicited telework versus employer’s latitude to enact it; (2) the right of 
the employer to observe and control telework at home versus protection of pri-
vacy; (3) focus solely on results versus social integration through physical pres-
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ence at the workplace; and (4) home-based telework as compensating differen-
tial versus career support. We give an overview of existing studies to highlight 
supportive conditions as well as pitfalls to implement home-based telework in 
ways that avoid negative consequences when solving these dilemmas. A specific 
focus is on the role of law and jurisdiction. Finally, we discuss solutions for a 
successful implementation and point to existing gaps at the levels of the legal, 
institutional and informal regulation of home-based telework.

JEL-Klassifizierung: I3, J22, M5

1.  Einleitung

Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist sowohl für das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als auch den Wissen-
schaftlichen Beirat für Familienfragen ein langjähriges Anliegen. Dabei ist in 
den letzten Jahren das Homeoffice als besonders aussichtsreiche Option für ei-
ne bessere Vereinbarkeit in den Fokus geraten. Die COVID-19-Pandemie hat 
das Interesse an Homeoffice noch einmal beträchtlich gesteigert und dabei auch 
in den Blick gerückt, welche Möglichkeiten die rasante Entwicklung der digita-
len Technologien für Homeoffice-Lösungen bietet. Das soziologische Interesse 
an Homeoffice richtet sich zum einen darauf, wie Homeoffice so gestaltet wer-
den kann, dass für unterschiedliche Beschäftigtengruppen eine größtmögliche 
Passung zu ihren Lebensvorstellungen möglich wird. Damit können die Sorge 
um betreuungsbedürftige Kinder oder pflegebedürftige ältere Angehörige flexi-
bler gehandhabt, lange Pendelwege teilweise vermieden und Freizeitaktivitäten 
besser verfolgt werden. Da hiervon vor allem Personen mit Betreuungsver-
pflichtungen, faktisch also Frauen, profitieren sollten, verbindet sich mit Home-
office darüber hinaus auch die Hoffnung, geschlechtsspezifische Ungleichheiten 
im Erwerbsleben sowie die immer noch ungleiche Arbeitsteilung zwischen den 
Geschlechtern weiter aufzubrechen. Damit rückt auch die Bedeutung von Be-
trieben als lokale Ungleichheitsregime in den Blickpunkt. 

Insgesamt gibt es eine beträchtliche Akzeptanz von Homeoffice unter den Be-
schäftigten (Piele/Piele 2017). Zudem scheint sie deutlich zuzunehmen, wie sich 
in einer Längsschnittstudie von mehr als 100 Betrieben mit mehr als 6000 Be-
schäftigten (Diewald et al. 2014) zeigt: In den Jahren 2012/13 sowie zwei Jahre 
danach hatten noch 15 % der Beschäftigten Homeoffice genutzt, in den Jahren 
2018/19 waren es bereits 25 %. Dies wurde auch dadurch möglich, dass immer 
mehr der Großbetriebe überhaupt Homeoffice angeboten haben: 2012/13 wa-
ren es noch 62 % der Betriebe, zwei Jahre später bereits 67 % und 2018/19 sogar 
78 % (eigene Auswertungen).

Dennoch zeigt sich im internationalen Vergleich, dass Homeoffice in 
Deutschland weniger als in anderen vergleichbaren Ländern einen eher gerin-
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gen Umfang hat: Während in den 30 Staaten der EU durchschnittlich 12 % der 
Männer und 13 % der Frauen mindestens mehrmals monatlich im Homeoffice 
arbeiten, sind es in Deutschland nur 8 bzw. 7 % – während ca. 30 % dies gerne 
täten (Chung/van der Lippe 2018). Darin dürfte sich auch eine erhebliche Skep-
sis manifestieren, dass die Nutzung von Homeoffice tatsächlich solche segens-
reichen Auswirkungen hat, zumindest nicht ohne gravierende Probleme. So 
sind Betriebe häufig hinsichtlich der Produktivität von Homeoffice skeptisch 
eingestellt (Grunau et al. 2019). Bei Homeoffice verschwimmen stärker als bei 
anderen Formen der Flexibilisierung die Grenzen zwischen Berufs- und Privat-
leben, was Kolleg*innen und Vorgesetzte im Betrieb, aber auch den im Home-
office beschäftigten Mitarbeiter*innen selbst und ihren Familien größeren Ko-
ordinations- und Entscheidungsaufwand abfordert. Bisher vorliegende wissen-
schaftliche Untersuchungen geben durchaus Anlass zu der Einschätzung, dass 
es ungleiche Chancen für die Gewährung von Homeoffice gibt – für Vorgesetze 
eher als für nachgeordnete Beschäftigte (Grunau et al. 2019), und dass es hier-
bei zu Problemen und Konflikten kommt, die positive Wirkungen von Home-
office häufig konterkarieren. Insgesamt sind die bisher vorliegenden Befunde 
ernüchternd im Hinblick auf die realen Folgen von Homeoffice für die Beschäf-
tigten. 

Wir schlagen daher vor, die Implementierung von Homeoffice als die Lösung 
mehrerer Dilemmata aufzufassen, die in die eine oder Richtung aufgelöst wer-
den müssen, statt von der Möglichkeit einfacher und für Alle passender Lösun-
gen auszugehen. 

2.  Homeoffice als Flexibilisierungsstrategie: Vier Dilemmata

Sicherlich ist Homeoffice nicht für alle Arbeitsplätze geeignet. Fließbandar-
beit kann nicht von zuhause erledigt werden, und auch Pflege im Krankenhaus 
kommt dafür nicht in Frage. Aber die Einschätzung dessen, was im Homeoffice 
gut erledigt werden kann und was nicht, ist nicht immer so eindeutig zu treffen. 
Vorbehalte beziehen sich von betrieblicher Seite auch auf „weiche“ Faktoren, 
die prinzipiell gestaltbar wären, etwa die Kommunikation im Team, Daten-
schutzbedenken oder dass Führung und Kontrolle der Mitarbeiter*innen so 
deutlich schwieriger (Beauregard et  al. 2013) bzw. schlechter möglich seien 
(Grunau et al. 2019). Auch von Beschäftigten werden Vorbehalte geäußert, die 
eher Skepsis als grundsätzliche Unmöglichkeit signalisieren. Dazu gehören feh-
lende technische Voraussetzungen, Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit 
Kolleg*innen oder eine klare Präferenz für die Trennung von Beruf und Priva-
tem (ebenda). Die Erfahrungen in der COVID-19-Pandemie zeigen, dass es 
zahlreiche Arbeitsplätze gibt, an denen Homeoffice grundsätzlich möglich ist, 
dies aber vorher aus verschiedenen Gründen für nicht praktikabel gehalten 
wurde (Grunau et al. 2020).
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Darüber hinaus kann Homeoffice sehr unterschiedlich in die Arbeitsorgani-
sation integriert sein: Es kann gelegentlich bis ausschließlich genutzt werden; es 
kann primär das Büro innerhalb der üblichen Arbeitszeiten ersetzen oder aber 
vor allem außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zum Einsatz kommen. Üblich 
sind sowohl formalisierte Angebote als auch das Einräumen von Homeoffice als 
stillschweigendes Entgegenkommen. Unterschiedliche Formen der Implemen-
tierung von Homeoffice hängen auch damit zusammen, welche Ziele mit 
Homeoffice im Rahmen der betrieblichen Beschäftigungspolitik priorisiert 
werden sollen. Hierfür spielen vier Dilemmata eine entscheidende Rolle, die 
sich aus den Erkenntnissen bisheriger Untersuchungen ableiten lassen.

2.1  Freiwilligkeit versus Primat betrieblicher Bedarfe

Inwiefern kann Homeoffice aus betrieblichen Rationalitäten unfreiwillig ver-
ordnet werden? Gründe können einmal in der Kostenersparnis durch weniger 
Bürofläche liegen, aber auch, möglicherweise eher implizit als explizit, in der 
Erwartung, dass dringliche Arbeitserledigung und Kommunikation auch au-
ßerhalb der üblichen Arbeitszeit geleistet werden. Im ersten Fall kann Homeof-
fice Kosten sparen, indem weniger Arbeitsplätze im Betrieb bereitgestellt wer-
den müssen und häusliche Arbeitsplätze gar nicht oder nur vergleichsweise 
günstig finanziell unterstützt werden. Im zweiten Fall lassen sich mit Homeof-
fice bessere Möglichkeiten einer Entgrenzung der Arbeitszeit verbinden. Über-
stunden müssen nicht am Stück am Arbeitsplatz verbracht werden, sondern 
können flexibler irgendwann außerhalb der normalen Arbeitszeiten zuhause 
geleistet werden. Untersuchungen zeigen, dass insbesondere männliche Arbeit-
nehmer Homeoffice zu diesem Zweck nutzen (Lott 2019). Dies spielt insbeson-
dere dann eine Rolle, wenn Betriebskulturen den Beschäftigten eine solche 
Mehrarbeit und ständige Erreichbarkeit nahelegen. Von Freiwilligkeit kann in 
solchen Fällen nur bedingt die Rede sein, auch wenn es keine formale Ver-
pflichtung dazu gibt. Diese ist nur gegeben, wenn Beschäftigte sich einfach 
mehr Flexibilität hinsichtlich Anwesenheit und Lage der Arbeitszeit wünschen 
und wenig Wert auf Bürogemeinschaften als Lebensmittelpunkt legen. Abgese-
hen von besseren Chancen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf schätzen 
diejenigen, die Homeoffice nutzen: die Fahrzeitersparnis, konzentriertes Arbei-
ten sowie die Möglichkeit länger zu arbeiten (Grunau et al. 2019).

2.2  Kontrolle der Arbeit versus Privatheit

Das zweite Dilemma resultiert aus der Aufhebung der Trennung zwischen 
Berufs- und Privatleben als zwei separate Lebenssphären. Hier kollidiert der 
Schutz der Privatsphäre mit dem Zugriffs- und Kontrollbedürfnis des Arbeitge-
bers/der Arbeitgeberin, dass Homeoffice nicht nach Gutdünken für andere 
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Aufgaben und Freizeit verwendet wird. Eine bei Anwesenheit vergleichbare 
Kontrolle der Arbeit wäre bei Homeoffice nur mit Methoden möglich, die die 
Nutzung des Computers, oder besser noch: Tätigkeiten in der Wohnung per Vi-
deoaufzeichnung, permanent kontrollieren. Damit wäre jedoch der Schutz der 
Privatsphäre faktisch aufgehoben.

2.3  Betriebliche Integration versus individuelle Arbeitsleistung 

Das dritte Dilemma bezieht sich auf die Bedeutung der betrieblichen Integra-
tion in Relation zur Bedeutung der individuellen Arbeitsleistung. Es hat zwei 
voneinander zu unterscheidende Komponenten. Zum einen kann direkte Kom-
munikation für die Arbeitsleistung selbst relevant sein, etwa aus der Erwartung 
heraus, dass durch das direkte Gegenüber, in Besprechungen wie bei informel-
len Gelegenheiten, Zusammenarbeit erleichtert wird, Missverständnisse eher 
vermieden werden, der Informationsfluss verbessert wird und Kreativität frei-
gesetzt wird. Eine solche Einschätzung wird auch von vielen Beschäftigten ge-
teilt (Grunau et  al. 2019). Darüber hinaus kann der Betrieb sich auch als Ort 
verstehen, an dem bei arbeitszentrierter Lebensweise ein wesentlicher Beitrag 
zur gesamten Sozialintegration geleistet wird. Dies kann jedoch nur bei Anwe-
senheit der Beschäftigten gelingen. Allerdings fußt dieser Ansatz auf einem 
Verständnis der Arbeitswelt, das nicht von allen geteilt wird, denn die strikte 
Trennung von Beruflichem und Privatem wird von einem Teil der Beschäftig-
ten dezidiert favorisiert (Grunau et al. 2019). Inwiefern (ständige) Anwesenheit 
tatsächlich unabdingbar für Kommunikation und Kooperation ist, dürfte eben-
falls von vielen Faktoren abhängen, die mit der Art der jeweiligen Tätigkeit an 
sich sowie der Organisation der Zusammenarbeit im Betrieb und in überbe-
trieblichen Wertschöpfungsketten zusammenhängen.

2.4  Unterstützung versus Kompensation von  
Einkommens- und Karrierechancen 

Schließlich verweist das vierte Dilemma auf unterschiedliche Verständnisse 
der Funktion von Homeoffice in der Beschäftigungsbeziehung. Zum einen 
kann Homeoffice als Unterstützung im Sinne einer Investition in die Beschäfti-
gungsfähigkeit trotz konkurrierender privater Verpflichtungen angeboten wer-
den. Der ökonomische Nutzen von Homeoffice als Teil  familienfreundlicher 
Personalpolitik für den Betrieb wird in der Ermöglichung einer flexiblen An-
passung von Beruf und Familie gesehen, die es Beschäftigten erlaubt, trotz fa-
miliärer Verpflichtungen Zeit und Energie in die Arbeit zu investieren. Zum 
anderen kann Homeoffice als Zugeständnis angeboten werden, doch verbunden 
mit der Erwartung einer dann geringeren Arbeitsmotivation und -leistung 
(Abendroth/Diewald 2019). Einkommen und Karriere einerseits und familien-
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freundliche Arbeitsplatzarrangements andererseits sind dann ganz im Gegenteil 
zur Unterstützungs-Variante als substitutive und gegenseitig kompensierende 
Arbeitsgratifikationen gedacht. Homeoffice ist demnach als Beschäftigungs-
form für diejenigen gedacht, die nicht der Norm eines „idealen“ Beschäftigten 
entsprechen. Es ist allerdings kaum davon auszugehen, dass diese Unterschei-
dung für die Beschäftigten offiziell transparent gemacht wird.

Eine derartig schwer durchschaubare Komplexität und Unsicherheit kann die 
mit Homeoffice verbundenen Versprechungen von mehr Freiheitsgraden und 
besserer Vereinbarkeit empfindlich konterkarieren. Dies wird deutlich, wenn 
wir bisherige Forschungsergebnisse zu den Folgen von Homeoffice für die Be-
schäftigten in den Blick nehmen.

3.  Folgen von Homeoffice für die Arbeitnehmer

Der Forschungsstand zu den Folgen von Homeoffice leidet darunter, dass die-
se häufig nicht zuverlässig auf den jeweiligen Umfang und die Häufigkeit von 
Homeoffice sowie die verschiedenen Facetten der Implementierung entlang der 
oben beschriebenen Dilemmata bezogen sind. Dennoch lassen sich einige mehr-
fach replizierte Tendenzen aus den vorliegenden Untersuchungen ableiten.

3.1  Arbeitsqualität und Produktivität

In einer großen länderübergreifenden Studie wurden negative Auswirkungen 
von Homeoffice von Kolleg*innen auf die Arbeitsleistung festgestellt, und zwar 
schon bei einer geringen Nutzung von Homeoffice. Hierin waren sich Manager 
und Beschäftigte sogar weitgehend einig (van der Lippe/Lippényi 2019). Dieses 
Ergebnis überrascht, insofern Homeoffice durchaus von mehr als der Hälfte der 
Beschäftigten als arbeitsförderlich eingestuft wird (Grunau et al. 2019) und im 
Schnitt eher mit längeren Arbeitszeiten einhergeht. Andere, selektivere Studien 
fanden keinen signifikanten Einfluss auf die subjektive Arbeitsqualität und -leis-
tung, doch einen positiven Einfluss auf die erlebte Selbstbestimmung (Beaure-
gard et al. 2013) bzw. sogar eine höhere Produktivität (Bloom et al. 2015). Damit 
gibt es keinen eindeutigen Befund dazu, inwiefern eine Auflösung der Dilem-
mata in Richtung von mehr Kontrolle individueller Arbeitsleistung und Inkauf-
nahme von weniger Präsenz tatsächlich Auswirkungen auf die Leistung hat.

3.2  Vereinbarkeit, Gesundheit und Lebensqualität

Homeoffice bietet insbesondere für Mütter bessere Chancen für die Wahr-
nehmung von Betreuungspflichten. Sie verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern 
als Mütter ohne Homeoffice, während dies für Väter allerdings durchschnittlich 
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nicht der Fall ist (Lott 2019). Für die wahrgenommene Intensität von Konflik-
ten zwischen Beruf und Familie gibt es jedoch keinen eindeutigen Zusammen-
hang. Einige Studien finden positive Auswirkungen auf die wahrgenommene 
Vereinbarkeit und Lebensqualität (z. B. Beauregard et al. 2013), andere konsta-
tieren hingegen mehr Stress und Konflikte, vor allem dann, wenn Homeoffice 
nicht freiwillig ist (u. a. Beauregard et al. 2013). Allerdings scheinen betriebliche 
Bedingungen eine wichtige Rolle dafür zu spielen, ob Vereinbarkeit leichter 
oder schwieriger wird, insbesondere die Haltung der direkten Vorgesetzten und 
eine auf Anwesenheit und Hochleistung ausgerichtete Organisationskultur 
(Abendroth/Reimann 2018; van der Lippe/Lippényi 2018). 

3.3  Zugehörigkeit zum Betrieb

Kommunikation und Interaktion mit Kolleg*innen ist wichtig, um kooperati-
ve Arbeitsbeziehungen positiv zu gestalten, soziale Isolation zu vermeiden und 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Für die Arbeit im Betrieb sind dies 
Faktoren, die die Produktivität und die subjektive Arbeitsqualität positiv beein-
flussen können, abgesehen davon, dass kollegiale Beziehungen einen Teil  des 
Unterstützungsnetzwerks ausmachen können. Inwiefern Homeoffice dies beein-
trächtigt, ist bisher wenig untersucht worden. Einige Studien sehen hier keine 
größeren Probleme (Beauregard et al. 2013), aber immerhin etwa ein Fünftel der 
Betriebe, die Homeoffice anbieten, gibt an, dass dadurch die Kommunikation 
mit den Kolleg*innen schwierig würde, und unter denjenigen Beschäftigten, die 
Homeoffice in Anspruch nehmen, sind es sogar fast 60 % (Grunau et al. 2019). 
Der Umfang von Homeoffice dürfte hierbei eine wesentliche Rolle spielen, doch 
liegen dazu keine vergleichenden, differenzierten Ergebnisse vor.

3.4  Einkommen und Karriere

Einige Untersuchungen unterstützen die Vermutung, dass Homeoffice vor al-
lem für weniger arbeitszentriert lebende und weniger karriereorientierte Be-
schäftigte eine Option darstellt (Beauregard et al. 2013), die dann auch seltener 
innerbetrieblich aufsteigen (Bloom et al. 2015). Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn Homeoffice einer Ausweitung der Arbeitszeiten dient. Dies könnte 
jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass karriereorientierte und ambitio-
nierte Beschäftigte von vorneherein Homeoffice meiden, weil sie wissen oder 
befürchten, dadurch Nachteile in Kauf nehmen zu müssen (Lott/Abendroth 
2019; Grunau et  al. 2019). Betriebliche Beschäftigungspolitiken in Form von 
Unterstützung versus Kompensation sowie Organisationskulturen spielen nach-
weislich eine erhebliche Rolle dafür, ob mit der Inanspruchnahme oder sogar 
schon mit dem Angebot von Homeoffice Einkommensnachteile für Beschäftig-
te verbunden sind, die im Verdacht stehen, weniger leistungsbereit und einsatz-
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fähig zu sein – oder ob Homeoffice eher unterstützend für die Leistungsbereit-
schaft gesehen wird und deshalb positiv auf das Einkommen wirkt. Auch wenn 
Homeoffice flexibleres Arbeiten erlaubt und deshalb die Einsatzbereitschaft er-
höhen kann, trifft insbesondere auf Mütter eher ersteres zu (Abendroth/Diewald 
2019; Fuller/Hirsh 2019). 

Insgesamt lässt sich das Fazit ziehen, dass Auswirkungen von Homeoffice 
nicht nur davon abhängen, in welchem Umfang Homeoffice in Anspruch ge-
nommen wird. Darüber hinaus spielt es eine erhebliche Rolle, in welche Rich-
tung die oben angesprochenen Dilemmata aufgelöst werden, d. h. welche Regu-
lierungen die grundsätzlichen Probleme eher verschärfen oder aber geeignet 
sind, diese zu entschärfen.

4.  Optionen der Regulierung von Homeoffice

Damit weitet sich der Blick auf die geltende Rechtslage und sich hieraus erge-
bende Regulierungslücken.

4.1  Gesetzlicher Anspruch – de lege lata und de lege ferenda

Arbeit im Homeoffice ist bislang nicht speziell reguliert. Der Koalitionsver-
trag sieht vor, die mit der Digitalisierung erweiterten Chancen mobiler Arbeit 
zur besseren Vereinbarkeit von beruflichen und familialen Pflichten zu nutzen. 
Das BMAS hat die Einführung eines Anspruchs auf mobile Arbeit bzw. Home-
office angekündigt. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Gesetzent-
wurf eingebracht (2019). Damit hängt die Realisierung von Telearbeit/Homeof-
fice jedenfalls in den meisten Betrieben, in denen tarifliche oder betriebliche 
Regelungen fehlen, nach derzeitiger Rechtslage regelmäßig von einer Vereinba-
rung zwischen Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in ab.

In besonderen Fällen kann die Arbeitsverrichtung im Homeoffice schon jetzt 
einseitig vom/von der Arbeitnehmer*in verlangt werden. Für schwerbehinderte 
Menschen wird dies aus dem Anspruch auf behinderungsgerechte Beschäfti-
gung abgeleitet (Kohte 2017) und ist auch für einfach behinderte Menschen we-
gen der arbeitsvertraglichen Schutzpflicht grundsätzlich anerkannt (vgl. Lan-
desarbeitsgericht Köln, 24.5.2016 – 12 Sa 677/13, juris, Rn. 79 ff.). Der Arbeit-
geber kann hiergegen die Grenze der Unzumutbarkeit einwenden. Auch für 
Beschäftigte, die ohne Homeoffice ihre beruflichen und familialen Verpflich-
tungen nicht vereinbaren können, lässt sich ein Anspruch begründen (Nebe 
2009). Spezielle Vorgaben des EU-Rechts, nach Rückkehr aus Elternzeit ein Ar-
beitsarrangement einschließlich Homeoffice zu vereinbaren, sind in Deutsch-
land bislang nicht kodifiziert, können aber ebenfalls einen Anspruch begrün-
den (Kiesow 2018; Thoma/Nebe 2019). 
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Andererseits ist von der Rechtsprechung geklärt, dass die einseitige Anord-
nung von Homeoffice, also gegen den Willen des Arbeitnehmers, unzulässig ist. 
Auch die einvernehmlich praktizierte Arbeit im Homeoffice kann nicht ohne 
weiteres vom Arbeitgeber einseitig beendet werden (vgl. Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg, 14.11.2018 – 17 Sa 562/18, juris).

Eine alsbaldige Kodifikation eines Rechts auf Homeoffice bzw. mobiles Ar-
beiten ist schon aus Gründen einer transparenten Regulierung dringend gebo-
ten. Besonderen, wie den oben genannten, Schutzbedürfnissen sollte dabei be-
sonders Rechnung getragen werden, z. B. im Wege abgestufter Gegeneinwände. 
Dient die Arbeit im Homeoffice der besonderen Situation sorgender Eltern 
oder Pflegender bzw. von Menschen mit Behinderung, dann sollte deren jewei-
liges besonderes Schutzbedürfnis im Wege erhöhter Anforderungen an die Ge-
geneinwände des Arbeitgebers berücksichtigt werden. 

4.2  Gesundheitsschutzverantwortung des Arbeitgebers auch im Homeoffice

Die ambivalenten Folgen von Arbeit im Homeoffice für die Gesundheit der 
Beschäftigten sind oben beschrieben. Die Zunahme an Arbeit im Homeoffice 
spiegelt sich nicht adäquat in den Vorgaben des Arbeitsschutzrechts wider. Eine 
spezielle Regelung findet sich in § 2 Abs. 7 Arbeitsstätten-Verordnung 
(ArbStättV). Danach sind Telearbeitsplätze solche, wenn sich Arbeitgeber*in 
und Arbeitnehmer*in geeinigt haben, dass der/die Arbeitgeber*in im Privatbe-
reich des Beschäftigten einen Bildschirmarbeitsplatz fest einrichtet und die/der 
Beschäftigte zu einer fest vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit an diesem Ar-
beitsplatz arbeitet. Für diese definierten Telearbeitsplätze gelten die besonderen 
Pflichten zur Gefährdungsbeurteilung (§ 3 ArbStättV) und zur Unterweisung 
(§ 6 ArbStättV). Alle anderen Formen häuslicher Arbeit, die nicht den Anforde-
rungen des § 2 Abs. 7 ArbStättV entsprechen, bleiben damit arbeitsstättenrecht-
lich ungeregelt (Faber/Feldhoff 2018 Rn. 146). Damit rücken die allgemeinen 
Arbeitsschutzpflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie die sons-
tigen Arbeitsschutzvorgaben in den Fokus. 

Die besonderen Gesundheitsrisiken, insbesondere wegen entgrenzter Ar-
beitszeiten, Unterbrechung der Ruhezeiten und unzureichender kommunikati-
ver Einbindung, ergeben sich aus den oben beschriebenen Befunden. Hierzu 
ist zu sagen, dass das ArbSchG für jede Form von Homeoffice anzuwenden ist, 
auch wenn es sich nicht um vertraglich vereinbarte Telearbeit i. S. d. ArbStättV 
handelt. Arbeit im Homeoffice ist dann eher unspezifisch als mobile, d. h. als 
orts- und zeitunabhängige Arbeit einzuordnen. Auch im Kontext mobiler Ar-
beit sind Arbeitgeber*innen verpflichtet, das ArbSchG, die ArbStättV und das 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zu beachten (Faber/Feldhoff 2018 Rn. 193, 198). 
Diese gesetzlichen Vorgaben sind aber bei fehlender Vereinbarung über Arbeit 
im Homeoffice nur schwer kontrollier- bzw. durchsetzbar. Der „Entwurf zu ei-

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/sfo.69.8-9.595 | Generated on 2025-12-16 08:21:42



604	 Martin Diewald und Katja Nebe

Sozialer Fortschritt 69 (2020)  8 / 9

ner Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch psychische Belastungen“ 
aus dem Jahr 2013 (Bundesrat 2013) identifiziert die Organisation der Arbeits-
zeit bei unvereinbartem Homeoffice als besonderes Problem für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. Die bis heute fehlende Verabschiedung einer solchen 
Verordnung entbindet Arbeitgeber*innen nicht, für ihre Beschäftigten die Risi-
ken der Arbeit im Homeoffice im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu 
erfassen, etwaige Schutzmaßnahmen zu ermitteln und die Beschäftigten über 
die Ergebnisse zu unterrichten. Dazu müssen vor allem denkbare Gestaltungen 
zur Überwachung der Arbeitszeit und zur gesetzlich zwingend vorgegebenen 
Einhaltung der Ruhezeiten festgelegt werden. Die vom Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) nochmals verdeutlichten Pflichten der Arbeitgeber*innen für den 
arbeitszeitlichen Gesundheitsschutz gelten auch für Beschäftigte im Homeof-
fice (Kohte 2019). Mittels der Gefährdungsbeurteilungen (gem. § 5 ArbSchG 
bzw. § 3 ArbStättV) sind vor allem auch die gendertypischen Risiken durch 
belastende Entgrenzungen der Arbeitszeit auch unterhalb der gesetzlichen 
Arbeitszeitgrenzen zu berücksichtigen. Wer seinen im Homeoffice ausbalan-
cierten Takt zwischen Arbeit und Familie durch entgrenzte berufliche Erreich-
barkeit permanent ändern muss, kann auch schon innerhalb der Arbeitszeit-
höchstgrenzen in gesundheitsgefährdende Beanspruchungen geraten. Die 
Gefährdungsbeurteilungen müssen sich zudem auf die weiteren oben ange-
sprochenen Risikofaktoren erstrecken, d. h. auf den Erhalt von Kommunikati-
onsmöglichkeiten mit Kolleg*innen, Kund*innen und Vorgesetzten oder auf 
ein Training zur Selbstorganisation und Selbstkontrolle. Ergeben sich im Rah-
men der regelmäßigen Überprüfung der vorgesehenen Schutzmaßnahmen, 
dass diese (noch) unzureichend sind, müssen die Arbeitgeber nachsteuern ggf. 
die Freiheit zum Homeoffice angemessen begrenzen. Ungeregelte Arbeit im 
Homeoffice erschwert zwar die Durchsetzung des Arbeitsschutzes, entbindet 
aber nicht davon.

Eine besondere Herausforderung ist die technische Ausstattung des Arbeits-
platzes im Homeoffice. Auch insoweit ist die Rechtslage intransparent, denn 
nur für die Telearbeit i. S. d. § 2 Abs. 7 ArbStättV gilt zumindest auszugsweise 
die ArbStättV (s. o.) und so auch deren Anhang Nr. 6 mit den darin geregelten 
Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen. Liegt hingegen ein 
Fall unvereinbarter Arbeit im Homeoffice vor, dann gelten wiederum die allge-
meinen arbeitsschutzrechtlichen Grundpflichten und der/die Arbeitgeber*in 
muss im Rahmen der allgemeinen Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 ArbSchG 
Risiken durch vom/von der Arbeitnehmer*in genutzte Geräte einschätzen. Der 
unter dem Stichwort „BYOD“ für „bring your own device“ bekannte Trend, 
dass Arbeitnehmer*innen selbst angeschaffte Geräte für betriebliche Zwecke 
nutzen, entbindet Arbeitgeber*innen nicht von ihrer Verantwortung.

Allein dieser kursorische Streifzug belegt, dass es einer transparenten Regu-
lierung der Arbeitsschutzverantwortung nicht nur für die Telearbeit im bisher 
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definierten Sinn bedarf, sondern auch für andere Formen mobilen Arbeitens, 
einschließlich der Arbeit im Homeoffice (vgl. auch Krause 2016, S. 110).

4.3  Diskriminierungsschutz zugunsten von Beschäftigten im Homeoffice

Die Risiken, wegen Homeoffice gegenüber den permanent im Betrieb sicht-
baren Kolleg*innen benachteiligt zu werden, sind oben skizziert. Allein ein zu-
sätzlich normiertes Diskriminierungsverbot, wie es vergleichbar in § 4 TzBfG 
zugunsten von Teilzeit- oder befristet Beschäftigten normiert ist, wird vor allem 
Fälle schwer erkennbarer Benachteiligungen nicht effektiv verhindern. Dies 
spricht nicht gegen die Normierung. Es zeigt allerdings vielmehr, dass es in den 
Betrieben und Dienststellen auf konkretisierende Betriebs- oder Dienstverein-
barungen bzw. Tarifregelungen ankommt, die sichern, dass Arbeit im Homeof-
fice nicht zu Nachteilen bei der Inanspruchnahme von Rechten, wie z. B. Zah-
lung von Überstundenvergütung oder Weiterbildung, oder Gewährung von 
Aufstiegschancen führt.

4.4  Unfallversicherungsrechtliche Absicherung bei Arbeit im Homeoffice

Besonderes Potential für eine Benachteiligung im Homeoffice Beschäftigter 
kann sich aus der bislang ungleichen unfallversicherungsrechtlichen Absiche-
rung ergeben. 

In den Arbeitsstätten ist der/die Arbeitgeber*in für die Unfallprävention ver-
antwortlich. Passiert ein Unfall auf dem Betriebsgelände, lässt sich die für den 
gesetzlichen Versicherungsschutz notwendige „verrichtungsbezogene Hand-
lungstendenz“ im Unfallzeitpunkt regelmäßig einfacher feststellen als bei be-
trieblich motivierter Arbeit in der Privatwohnung. Und selbst auf betrieblichen 
Wegen zu privater Verrichtung, wie bspw. auf dem Weg zur Toilette, anerkennt 
das Bundessozialgericht (BSG) in seiner Rechtsprechung eine verrichtungsbe-
zogene Handlungstendenz. Die private Verrichtung (Toilettengang) sei deshalb 
untrennbar mit der Betriebstätigkeit verknüpft, weil mit dem Toilettengang die 
Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten werde und weil der/die Beschäftigte persön-
lich an der Arbeitsstätte anwesend sein müsse, um dort betrieblich tätig zu sein 
(dazu Rueber-Unkelbach 2017).

Beide Aspekte ließen sich auf eine im betrieblichen Interesse unternommene 
Verrichtung in der privaten Wohnung, sprich im Homeoffice übertragen. Und 
dennoch war die Rechtsprechung bei Wegeunfällen während der Arbeit im pri-
vaten Umfeld deutlich restriktiver. Anstatt auch hier auf die verrichtungsbezo-
gene Handlungstendenz abzustellen, wurde vielmehr auf den üblichen Nut-
zungszweck des Ortes abgestellt, an dem sich der Unfall ereignet hat. Nach Be-
denken aus der Rechtsprechung und kritischen Literaturstimmen hat das BSG 
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dann eine teilweise Kehrtwende vollzogen und auch für die Unfälle auf Wegen 
im häuslichen Bereich auf die objektivierte Handlungstendenz abgestellt (Hlava 
2018). Allerdings ist damit keine völlige Gleichbehandlung von Unfällen im 
Homeoffice mit Unfällen auf der Betriebsstätte erreicht.

Eine weitreichende Einschränkung ergibt sich daraus, dass die Rechtspre-
chung einen Arbeitsunfall im Homeoffice nur anerkennt, wenn die Arbeit im 
Homeoffice zwischen Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in tatsächlich verein-
bart worden ist. Wird die verunfallte Person ohne Wissen des Arbeitgebers/der 
Arbeitgeberin zu Hause betrieblich tätig, dann kommt Unfallversicherungs-
schutz grundsätzlich weiterhin nicht in Betracht (vgl. dazu BSG, B 2 U 28/17 R, 
Rn. 19). Aber auch dann, wenn die Arbeit im Homeoffice vereinbart ist, bleiben 
zwei praktisch bedeutsame Risikosituationen, in denen Beschäftigte keinen ge-
setzlichen Unfallversicherungsschutz genießen: für Unfälle auf dem Weg zur 
Toilette oder zur Nahrungsaufnahme. Hier bleibt der Versicherungsschutz wei-
terhin hinter der vergleichbaren betrieblichen Sphäre zurück (vgl. BSG, 
5.7.2016, B 2 U 5/15 R, NJW 2017, 508).

Ein besonderes Regulierungsdefizit besteht aus Genderperspektive in Bezug 
auf sogenannte „Wegeunfälle“ gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII. Es wird angenom-
men, bei Arbeit im Homeoffice sehe das Gesetz für den Rückweg von der Kin-
dertagesstätte ins Homeoffice bislang keinen Versicherungsschutz vor und ohne 
Gesetzesänderung sei ein versicherter Unfall für Homeoffice-Beschäftigte nicht 
anzuerkennen (so LSG Bremen-Niedersachsen, 26.9.2018, L 16 U 26/16, NZA-
RR 2019, 112). Solange der Gesetzgeber nicht aktiv geworden ist, müssten die 
Lücken im Wege einer verfassungskonformen Auslegung geschlossen werden 
(krit. schon Leube 2015). Hierfür streiten der verfassungsrechtliche Diskrimi-
nierungsschutz und der Schutz von Familien. Eine mittelbare Diskriminierung 
von Frauen hinsichtlich der fehlenden Erstreckung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII 
auf Wegeunfälle von und zum Homeoffice dürfte anzunehmen sein. 

Dem Gesetzgeber ist zu raten, einen weitgehenden Gleichlauf für den Unfall-
versicherungsschutz im Homeoffice Tätiger sicherzustellen. Die Inanspruch-
nahme eines Rechts auf Homeoffice darf nicht mittelbar dadurch entwertet 
werden, dass der notwendige Unfallversicherungsschutz versagt wird.

4.5  Informelle Elemente des Beschäftigungsverhältnisses

Gerade angesichts der beschriebenen gesetzlichen Regulierungslücken hängt 
die Wirkung von Homeoffice maßgeblich davon ab, wie Homeoffice als Ar-
beitsform im Betrieb institutionalisiert ist: als ein Zugeständnis an Beschäftigte 
mit eingeschränkter Leistungsbereitschaft und -fähigkeit oder als Unterstüt-
zung dafür, dass trotz konkurrierender Verpflichtungen und sonstiger privater 
Ziele die beruflichen Ambitionen durch flexiblere Arbeitsgestaltung dennoch 
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ausgeschöpft werden können. Wenn in Betrieben eine diskriminierende Institu-
tionalisierung von Homeoffice vorliegt, müssen insbesondere weibliche Be-
schäftigte mit Karriere- und Einkommensnachteilen rechnen (Abendroth/Die-
wald 2019). Zudem fehlt hinsichtlich solcher Konsequenzen die Transparenz, 
denn wohl kein Unternehmen würde so weit gehen, quasi offiziell Homeoffice 
als kompensatorisch zu besseren Karriere- und Einkommenschancen anzubie-
ten. Insofern besteht eine Intransparenz, die verunsichert, und die Abstimmung 
wechselseitiger Erwartungen zwischen Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in 
muss so teilweise zur Täuschung werden.

Um diese Unbestimmtheit für das Kernanliegen einer besseren Vereinbarkeit 
zu vermeiden, scheinen klare Regeln der Implementierung im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften hilfreicher zu sein als ein formelles Laissez-faire, das die 
dennoch latent vorhandenen wechselseitigen Erwartungen zwischen Manage-
ment, Vorgesetzten und Kolleg*innen außen vor lässt. Klare Kommunikations- 
und Interaktionsregeln und ein Bewusstsein dafür, was über Telefon und E-
Mail funktioniert und was nicht, helfen, Erwartungsenttäuschungen zu vermei-
den. Es braucht Transparenz über klare Regeln, wer wann, wo und wie zu 
erreichen sein sollte, um etwa den Stand der laufenden Arbeiten zu kommuni-
zieren und abzustimmen. Solche Regeln untergraben die Wahrnehmung von 
Selbstbestimmung und Selbstkontrolle nicht, sondern unterstützen sie. 

4.6  Soziale und kulturelle Unterstützung

Selbst wenn gesetzliche Regelungen ein hohes Maß an Transparenz und Er-
wartungssicherheit garantieren würden: Die konkrete Umsetzung und Wirkung 
am Arbeitsplatz ist auch davon abhängig, wie mit den gesetzlichen Vorgaben 
umgegangen wird. Die Forschung hat insbesondere auf die Bedeutung unter-
stützender direkter Vorgesetzter verwiesen (z. B. Abendroth/Reimann 2018; van 
der Lippe/Lippényi 2018; Grunau et al. 2019). Wenn Vorgesetzte Homeoffice als 
produktive Arbeitszeit ansehen und ihre Führungsarbeit auch flexibler auf 
Mitarbeiter*innen im Homeoffice ausrichten, um die Arbeitsabläufe aller im 
Blick zu haben, trägt Homeoffice zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bei. Lehnen Vorgesetzte Homeoffice eher ab, besteht die Gefahr 
von Konflikten, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie konterka-
rieren.

Ein weiterer Faktor ist die betriebliche Organisationskultur. Im Fokus steht 
hier insbesondere die weit verbreitete Präsenzkultur als Bestandteil einer „Ide-
alnorm des Arbeitnehmers“, in der die Nutzung von Homeoffice zu einer Dis-
kriminierung als nicht vollwertig oder nur bedingt leistungsbereit führt (van 
der Lippe/Lippényi 2018; Abendroth/Diewald 2019). Eine solche Organisations-
kultur verhindert nicht nur die Inanspruchnahme eines Homeoffice-Angebots, 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/sfo.69.8-9.595 | Generated on 2025-12-16 08:21:42



608	 Martin Diewald und Katja Nebe

Sozialer Fortschritt 69 (2020)  8 / 9

sondern unterminiert auch eine Nutzung anders als im Sinne einer entgrenzten 
Erreichbarkeit und Arbeitsbereitschaft (Beauregard et al. 2013).

5.  Ausblick: Forschungs- und Handlungsbedarf

Trotz der leidenschaftlichen und polarisierten Diskussion um Homeoffice 
fehlt es immer noch an differenzierten Untersuchungen, die der beträchtlichen 
Heterogenität bei der Implementierung von Homeoffice systematisch Rech-
nung tragen. Die bestehenden Hinweise zeigen recht deutlich, auf welche Stell-
schrauben es vor allem ankommt: klare Regelungen, die die beschriebenen Di-
lemmata und auch deren Lösungen transparent machen; Sicherstellung eines 
gemeinsamen Verständnisses von Homeoffice im Team sowohl bei denjenigen, 
die Homeoffice in Anspruch nehmen, als auch bei denjenigen, die das nicht 
tun. Nicht zuletzt sollte die Implementierung von Homeoffice durch Maßnah-
men flankiert werden, durch die sowohl Manager*innen und Vorgesetzte als 
auch andere Beschäftigte lernen, mit Homeoffice besser umzugehen. Zum ei-
nen stellt Homeoffice durchaus eine Herausforderung für Personalverantwortli-
che dar, die skizzierten Dilemmata so aufzulösen, dass Flexibilitätsgewinne bei 
gleichzeitiger Wahrung der Integration in betriebliche Arbeitsabläufe gewähr-
leistet sind. Zum anderen fällt es vielen Beschäftigten auch selbst schwer, die 
schwierige Grenzziehung zwischen Beruflichem und Privatem kompetent zu 
gestalten.

Der regulative Handlungsbedarf ist durch die aktuelle COVID-19-Pandemie 
noch deutlicher geworden. Homeoffice hat durch die Krise einen erheblichen 
Schub gewonnen, und bisherige Eindrücke  – siehe die Ankündigungen von 
Renault, Twitter und weiteren Firmen – lassen vermuten, dass auch dauerhaft 
mit einem gesteigerten Anteil an Homeoffice zu rechnen sein wird. Die mit der 
Digitalisierung verbundenen Chancen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben müssen genutzt werden. Mit der Kodifikation eines ausdrück-
lichen Anspruchs auf Arbeit im Homeoffice sind zugleich bestehende Schutzlü-
cken hinsichtlich der spezifischen Gesundheitsgefährdungen bei orts- und zei-
tentgrenzten Arbeitsmodellen zu schließen. Wichtige Vorschläge sind in der ar-
beitsschutzrechtlichen Fachliteratur bereits formuliert (Krause 2016; Kohte 
2015) und von der Politik aufgegriffen worden (vgl. Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 2019). Sie betreffen im Kern die Arbeitsschutzverantwortung des Ar-
beitgebers/der Arbeitgeberin auch für Arbeitsleistung außerhalb der Betriebs-
stätte, einschließlich der Arbeitszeitgestaltung. Die verringerte Durchsetzbar-
keit gesetzlicher Vorgaben im Homeoffice darf nicht zur arbeitsschutzfreien 
Zone führen. Betriebs- und Tarifparteien müssen die notwendigen Rahmenbe-
dingungen vorfinden, um zum Schutz der Beschäftigten adäquate Regelungen 
treffen zu können. Die Arbeitsschutzaufsicht muss überprüfen, ob Arbeit
geber*innen die Instrumente des Arbeitsschutzes, wie die Gefährdungsbeurtei-
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lung und die Unterweisung, adäquat für die Homeoffice-Situationen nutzen 
und regelmäßig aktualisieren. Es bedarf einer noch größeren Sensibilisierung 
auf allen Ebenen für einen gendergerechten Arbeitsschutz, damit sich durch 
Arbeit im Homeoffice tradierte Rollenbilder nicht verfestigen, sondern Home-
office tatsächlich zur besseren Vereinbarkeit und damit zur Chancengleichheit 
genutzt werden kann.
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